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BAUKULTUR :
GUTE ARCHITEKTUR 

Architektur: Hillebrandt+Schulz-Architektur „Rotes Haus auf dem Hügel“ 1995, Foto: C. Richters



UNSER ZEITKONTEXT: NACHHALTIGKEITSMODELLE UND -STRATEGIEN
DAS DREI-SÄULEN-MODELL DER NACHHALTIGKEIT – EFFIZIENZSTRATEGIE 

GESELLSCHAFT WIRTSCHAFT

ÖKOLOGIE

Abb. links: DGNB

... EFFIZIENZ



UNSER ZEITKONTEXT:
LINEARWIRTSCHAFT

Abb.: Hillebrandt, u.a.: Transformation zu einer zirkulären Bauwirtschaft als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, KNBau am Umweltbundesamt, UBA 2024 

NACHHALTIGKEIT MIT DER
EXTRAKTIVEN LINEARWIRTSCHAFT ???



UNSER ZUKUNFTSKONTEXT:
DAS VORRANG-MODELL DER NACHHALTIGKEIT – KONSITENZ- UND SUFFIZIENSTRATEGIE

ÖKOLOGIE

GESELLSCHAFT

WIRTSCHAFT

STRATEGIEN  DER  NACHHALTIGKEIT ...

... EFFIZIENZ   Nicht effektiv genug! !                          ... SUFFIZIENZ !                                       ... KONSISTENZ ! 

Abb.: DGNB



UNSER ZUKUNFTSKONTEXT:
ZIRKULARWIRTSCHAFT

Abb.: Hillebrandt, u.a.: Transformation zu einer zirkulären Bauwirtschaft als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, KNBau am Umweltbundesamt, UBA 2024 

NACHHALTIGKEIT MIT DER
REGENERATIVEN ZIRKULARWIRTSCHAFT !!!



BIODIVERSITÄT

BAUKULTUR IM ZUKUNFTSKONTEXT: 
- > ERHALTEN, BEWAHREN, PFLEGEN, REGENERATIVES WIRTSCHAFTEN

ERHALT

NACHHALTIGKEIT DES BAUENS 
VOM LEBENSRAUM HER DENKEN
PRIORITÄT “CARE-ARBEIT“

MATERIAL-
RESSOURCEN ATMOSPHÄRE



MBO und LBO NRW Erster Teil – Allgemeine Anforderungen

§ 3
1 Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, 
dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, 
nicht gefährdet werden,

dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang I 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen. 

2 Dies gilt auch für die Beseitigung von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nutzung.

Musterbauordnung – MBO, Landesbauordnung NRW, Erster Teil – Allgemeine Vorschriften

ATMOSPHÄRE, BIODIVERSITÄT UND MATERIALRESSOURCEN

LifeCycleLayers
Abb.: S. Brand „How Buildings Learn“ nach F. Duffy

„SCHUTZ DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN“ : FOKUS UMWELTERHALT !
LOCKERUNGEN BEI „VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN | TECHNISCHEN BAUVORSCHRIFTEN“

UNSER ZEITKONTEXT:
ZIELE DES NACHHALTIGEN BAUENS



Im Anhang I der EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 
werden Grundanforderungen an Bauwerke definiert, die u. a. auch 
die nachhaltige Nutzung der natu ̈rlichen Ressourcen vorsehen:

„7. Nachhaltige Nutzung der natu ̈rlichen Ressourcen
Das Bauwerk muss derart entworfen, errichtet und abgerissen werden, 
dass die natu ̈rlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden 
und insbesondere Folgendes gewährleistet ist:
a) Das Bauwerk, seine Baustoffe und Teile mu ̈ssen nach dem Abriss 
    wiederverwendet oder recycelt werden können;
b)  das Bauwerk muss dauerhaft sein;
c)  fu ̈r das Bauwerk mu ̈ssen umweltverträgliche Rohstoffe 
     und Sekundärbaustoffe verwendet werden.“

EU-Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Anhang I „Grundanforderungen an Bauwerke“ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&from=DE, Abfrage 4.9.2020

LifeCycleLayers
Abb.: S. Brand „How Buildings Learn“ nach F. Duffy

UNSER ZEITKONTEXT:
ZIELE DES NACHHALTIGEN BAUENS

BAUEN ALS GESCHLOSSENER KREISLAUF !

BIODIVERSITÄT UND MATERIALRESSOURCEN



GUTE WERKE | GUTE PRODUKTE NACH 
URBAN MINING DESIGN – „REZEPT“

Verbindungen:
Lösbarkeit als Voraussetzung für ReUse und ReCycling
§ mechanisch, keine Verklebungen
§ möglichst einfach lösbar (z.B. Auflast vor Klemmen vor Schrauben)
§ Hierarchie nach Bauteil-Lebensdauer; Reparaturerfordernis und Demontageablauf
§ unabhängige Lösbarkeit durch separate Parallelbefestigungen

Revisionsfreundlichkeit:
als Voraussetzung für Schadenvermeidung
• einfache Sichtbarkeit und Auffindbarkeit (z.B. von verdeckten Leitungen)

Reparaturfreundlichkeit:
als Voraussetzung für  Dauerhaftigkeit
• Zugänglichkeit der Verbindungsmittel, einfache Handhabung

Bauelemente:
ReUse-Eignung bei …
• Hohe Dauerhaftigkeit
• groß und modular
• einfach handhabbare Abmessungen und Gewichte
• minimierte Anzahl verschiedener Elemente
• einfache Geometrien

Material:
Sortenreinheit und Schadstofffreiheit als Voraussetzung für ReCycling
• Verzicht auf im Verdacht stehende Umwelt- oder gesundheitsschädigende Zusatzstoffe
• keine Mischung der Materialgruppen (mineralisch, fossil, biotisch und metallisch) im Baustoff
• ReUse vor Recycling
• ohne Qualitätsverlust stofflich verwertbar: kein Downcycling!
• biotische Baustoffe als nachhaltig kultiviert zertifiziert und voll kompostierbar
• Weiterverwertung nur in mehrstufigen Kaskadennutzungen

Zusammenstellung: A. Hillebrandt, www.urban-mining-design.deAbb.: Edition DETAIL 2018 | 2020



KREISLAUFFÄHIGES BAUEN: STAND DER FORSCHUNG

Abb.: Hillebrandt u.a. Atlas Recycling, Edition DETAIL 2018 

GEBÄUDEENTWÜRFE UND DETAILLIERUNG

BAUEN …

OHNE 
      FLÄCHENVERSIEGELUNG

RÜCKBAU- UND, 
      RECYCLINGFÄHIG



Abb.: Hillebrandt et alt. Manual of Recycling, Edition DETAIL 2019

Kreislaufpotenzial 
  der Konstruktion

KREISLAUFFÄHIGES BAUEN: STAND DER FORSCHUNG
GEBÄUDEENTWÜRFE UND  DETAILLIERUNG

BAUEN …

OHNE 
      FLÄCHENVERSIEGELUNG

RÜCKBAU- UND, 
      RECYCLINGFÄHIG

CO2-REDUZIERT

Treibhauspotenzial  
  GWP kg CO2 äquiv./m2



NACHVERWENDUNGS-POTENZIALE
Beibehalt der Gestalt

NACHVERWERTUNGS-POTENZIALE
Auflösung der Gestalt

QUALITÄTSERHALT

Energetische Verwertung – CO2-Emission 
| Energy recovery – CO2 emission

Kompostierung 
nachhaltig nachgewachsen 

| composting sustainable regrown

Wiederverwendung | ReUse

(Höherverwendung | UpUse)

Wiederverwertung | Recycling

(Höherverwertung | Upcycling)

KOMPLETTVERLUST
ABFALL

Deponieklasse 0 (Verfüllung) | Landfill 
DK I, II | Waste deposit

DK III-IV (Gefahrstoffe) | Hazardous waste

TECHNISCHER KREISLAUF BIOTISCHER KREISLAUF

Weiterverwendung | Further Use Weiterverwertung | Downcycling

Abb.: TEAMhillebrandt 2024

QUALITÄTSVERLUST

Kaskadierung - qualitätserhaltend
| Quality-maintaining cascading

Kaskadierung - qualitätsverlierend
| Quality-losing cascading

Herstellerrücknahme 
| Manufacturer take-back

(   ) (     )

Kompostierung
 | composting regrown

UNSER ZUKUNFTSKONTEXT:
KLARE DEFINITIONEN DER QUALTITÄTEN || GREENWASHING



Abb.: Hillebrandt u.a. Atlas Recycling, Edition DETAIL 2018

Aluminiumrecycling A|U|F Dormagen, Abb.: TEAMhillebrandt

Sortenreinheit =
Hochwertiges

Recycling möglich

Selektiver Rückbau =
Sortenreine Rückgewinnung

Ressourcenschutz

Nicht Selektiver Abbruch =
Gemischter Bauschutt,
Ressourcenvernichtung

Seit Jahren stagnierend
> 200 Mio Tonnen Bau- 
und Abbruchabfälle p.a.*
* Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU:
aus Abfallwirtschaft in Deutschland 2018.pdf

Abb: TEAMHillebrandt



austauschbar, 
alterungs-negierend, 
detaillos

Ausdruckstarkes 
„Re-Beauty“

Architektur S. Nielsen Vandkunsten Abb.: ReBeauty

Abb.: TEAMhillebrandt

UNSER ZUKUNFTSKONTEXT:
REUSE



Alle Abb.: Hillebrandt u.a. Atlas Recycling, 
Edition DETAIL 2021

Betonabbruch liefert
40% Gesteinskörnung 2 – 22 mm

-> Recycling
und 

60% Gesteinskörnung < 2 mm
-> Downcycling

und
nur 0,5% (EU-weit ca. 6%) des Betonbruchs* 

wird zu RC-Beton-Gesteinskörnung 
und besteht daher maximal aus

ca. 40%** Altmaterial

Stahl endet zu
99 % im ReUse/ Recycling
und besteht aktuell aus rund 
> 35% Recyclingstahl
und kann in Zukunft bestehen aus
100% Altmaterial

* Gemessen am Gesamteinsatzvolumen an Gesteinskörnungen
**   Vorgaben DIN 1045 und DAfStB

MCS von Stahl

MCS von Betonabbruch



Einsatzmöglichkeiten für R-Beton: 
Beschränkungen durch Reglementierung

Abb.: www.wecobis.de 23.09.23

Höchstanteile von recyklierten Gesteinskörnungen
(RC Typ 1/ Typ 2) in Beton* 
* nach DIN1045, Richtlinie des DAfStB

gemäß DIN DIN 1045 (RC-Gesteinkörnung TYP1) *
* ohne Wasser, ohne Stahl, inklusive Zement

Konstruktionsbeton C8/10 - C30/37, bei Nutzung trocken oder feucht (WO/WF)
MLP 38,8% 
45% der Gesteinskörnung kann ersetzt werden**
** MLP ist immer geringer als der Anteil an RC-Gesteinskörnung, wegen des Zement-Anteils

Konstruktionsbeton C8/10 - C30/37, bei Nutzung feucht + Salzzufuhr von außen (WA)
MLP 25,9% 
30% der Gesteinskörnung kann ersetzt werden

Konstruktionsbeton C8/10 - C30/37, bei Nutzung feucht + chem. Belastung (WF,XA1)
MLP 21,6% 
25% der Gesteinskörnung kann ersetzt werden

Konstruktionsbeton C35/45 - C100/115
MLP 0% 
Bei dieser Festigkeitsklasse ist gemäß DIN kein Einsatz von RC-Gesteinskörnung gestattet.

ungeachtet der DIN 1045

Schweizer RC-Konstruktionsbeton unbeachtet deutscher Reglementierungen*
* Herstellerangabe: https://www.beton-rc.ch/images/pdf/Moecklibeton-Recyclingbeton-NovoCon-Preisliste_2022.pdf#page=11
MRC 69% 
garantierter RC-Gesteinskörnungs-Anteil >80% wird bereits verkauft
MLP 86,3% 
Anteil von 100% RC-Gesteinskörnung ist möglich

STATUS QUO IM BAUWESEN VERSUS ZUKUNFTSKONTEXT: STOFFKREISLÄUFE SCHLIESSEN

VERZICHT ALTE PFRÜNDE !

VORBILDER ANDERER LÄNDER KOPIEREN 
STATT SCHLECHT SELBER MACHEN !



Hersteller EPD, Abb.: Hersteller

Biotisches Bindemittel: EoL ->  Kompostierung J

AGENDA | KONSISTENZ : GESCHLOSSENE STOFFKREISLÄUFE
KOMPOSITE    

Fossil-basiertes Bindemittel: EoL Verbrennung L



Abb.: TEAMhillebrandt Abb.: fotohansel (Manfred Schäfer) - Fotolia

VERZICHT AUF BIOZIDE UND SCHADSTOFFE !



Jing-Jang Herstellung und Recycling
Abb.: allg. + TEAMhillebrandt

Bauunternehmer

Rückbau-
unternehmer

Recycler
ReUser

Hersteller

PRO
DUKT

GUTE PRODUKTE NACH KRWG

KrWG Teil 3 Produktverantwortung | Bundesrecht

KrWG §24 (eigene Formulierung):
Die Bundesregierung (mit Zustimmung des Bundesrates) 
ist ermächtigt zu bestimmen, 
dass bestimmte Produkte nur in Verkehr gebracht werden dürfen, 
wenn sie die „mehrfache Verwendung oder Verwertung“ und 
eine „technische Langlebigkeit und Reparierfähigkeit“ erleichtern.
 
Außerdem, dass bestimmte Erzeugnisse nicht in Verkehr gebracht 
werden dürfen, wenn nach ihrem Gebrauch Schadstoffe freigesetzt werden 
(bzw. eine Verhinderung dessen mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden wäre) 
oder wenn sie in erheblichen Umfang zur Vermüllung der Umwelt beitragen.
Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 20 
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, Abruf: 27.01.2022

AGENDA | KONSISTENZ : VERANTWORTUNG
KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ   

„TOP-RUNNER-MODELL“
FÜR BAUSTOFF-NEUZULASSUNGEN !



Jing-Jang Herstellung und Recycling
Abb.: allg. + TEAMhillebrandt

Recycler
ReUser

Hersteller

PRO
DUKT

GUTE PRODUKTE NACH KRWG

KrWG Teil 3 Produktverantwortung | Bundesrecht

KrWG §25 (eigene Formulierung)
Die Bundesregierung (mit Zustimmung des Bundesrates) 
ist ermächtigt zu bestimmen, dass Hersteller oder Vertreiber 
bestimmte Erzeugnisse nur in Verkehr bringen dürfen, 
wenn sie 
eine flächendeckende Rückgabemöglichkeit eröffnen, Rücknahmesysteme 
bestehen oder sie nach Gebrauch zurückzunehmen zu haben.
wenn sie 
sich an Kosten beteiligen, die (…)  für die Reinigung der Umwelt 
und die anschließende umweltverträgliche Verwertung und Beseitigung 
(…) entstehen, (…)
wenn sie 
Systeme zur Förderung der Wiederverwendung 
und Reparatur unterstützen (…)“ 

Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 20 
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, Abruf: 27.01.2022

RESSOURCENSCHONUNG
RESSOURCENUNABHÄNGIGKEIT
ABFALLVERMEIDUNG

Bauunternehmer

Rückbau-
unternehmer

AGENDA | KONSISTENZ : VERANTWORTUNG
KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ   

KUNDE

Leasing

Miete

Rücknahme



VORRANG FÜR
BESTANDSWEITERNUTZUNG !

Abb.: Baukulturbericht 2023_00_Grafiken_BKB22_23.pdfAbb.: Baukulturbericht 2023_00_Grafiken_BKB22_23.pdf

UNSER ZUKUNFTSKONTEXT:
BESTANDSERHALT VOR NEUBAU : THG-FUSSABDRUCK UND KOSTENEFFIZIENZ



VORRANG FÜR BESTANDSERHALT !
VEREINFACHUNGEN FÜR UMNUTZUNG,
UMBAU, AUSTOCKUNGEN

Bauen im und mit Bestand

Priorisierung nach 
Flächen- und 
Ressourcenschutz: 
Forderungen und 
Förderungen

Umnutzung    
Voraussetzungen + bodengebundene Begrünung

Erleichterungen   - Energetische Sanierung nur der 
obersten Dachdecke erforderlich

Umnutzung 
mit Umbau

Voraussetzungen
+ bodengebundene Begrünung
+ Selektiver Rückbau

Erleichterungen   - nur moderate energetische 
Sanierung erforderlich

Aufstockung   

Voraussetzungen

+ bodengebundene Begrünung
+ Nur mit Gründach oder 
Implementierung von PV
+ Als Neubau anzusehen: GEG + 
kreislaufgerechte Konstruktion

Erleichterungen   

- Stellplatznachweis entfällt
- Verzicht auf Barrierefreiheit der 
Aufstockung
- Bestandsgebäude als 
Grundstück: keine energetische 
Sanierung nach GEG
- Tolerieren von Treppen und 
Aufzügen in Abstandsflächen

Anbau und 
freistehende 
Grundstücks
verdichtung

Voraussetzungen

+ nur unter Beweis, das 
Mikroklima nicht geschädigt wird
+ Nur mit Gründach 
+ Nur mit Nisthilfen an Fassade 
oder Dach
+ Als Neubau anzusehen: GEG 
+ kreislaufgerechte Konstruktion
+ Nur, wenn gleich große Fläche 
entsiegelt wird oder 
Niederschlagswasser auf dem 
Grundstück versickert wird / alt. 
bei aufgeständerter Bauweise 
mit Rigole

Erleichterungen  - Stellplatznachweis entfällt

Inhalte und Abb: A. Hillebrandt 2025

UNSER ZUKUNFTSKONTEXT:
BESTANDSERHALT VOR NEUBAU : STEUERUNGSINSTRUMENT



Abb.: www tagesschau de
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